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▪ Wechsel der KVNR

▪ Übernahme Bestandsregister 

▪ Vitalstatus unbekannt

▪ Meldepflichten Sonderfälle

▪ Aktuelle Dokumente zum Download

▪ Weitere Fragen
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Agenda



▪ Lt. GKV gibt es drei Gründe für den Wechsel der KVNR

1. RV-Nummer falsch aufgrund eines fehlerhaften Geburtsdatums

2. Mehrere RV-Nummern für eine Person

3. Eine RV-Nummer für mehrere Personen

▪ Fall 1 und 2 sind unkritisch(er) für das IRD, da der Personenbezug klar 
erhalten bleibt und eine Korrektur möglich ist.

▪ Fall 3 ist absolut kritisch, da hier der Personenbezug verloren geht.

Wie oft treten diese Fälle in der Praxis auf?
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Wechsel der KVNR



▪ Ab Q1/2025 beginnt die Übernahme von Bestandsregistern in das IRD.

▪ Die Übernahmedaten werden keine sichere Information zum aktuellen 
Krankenversicherungsträger des Patienten enthalten.

▪ Ist der Patient nur mit Daten aus Bestandsregistern im IRD erfasst, können 
somit keine Vitalstatusmeldungen erfolgen.

▪ Mit der ersten an das IRD gemeldeten Implantatmaßnahme, ist der
Krankenversicherungsträger dann bekannt und die Vitalstatusmeldungen 
beginnen.
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Übernahme Bestandsregister



Der Vitalstatus unbekannt soll gesendet werden, wenn mit einem 
Versicherten noch ein Versicherungsverhältnis besteht, der 
Krankenversicherungsträger den aktuellen Vitalstatus aber nicht kennt. Das 
kann u. a. eintreten:

▪ bei länger ausstehenden Zahlungen der Versicherungsbeiträge oder 
erfolgloser Kontaktanfrage an den Versicherten

▪ während einer Anwartschaft wegen eines Auslandsaufenthalts, einer 
Wehrübung oder einer Inhaftierung.
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Vitalstatus unbekannt



▪ Vorschlag zu begrenzten Anwartschaften max. 1 Monat
▪ Keine Meldung zum Versicherungswechsel

▪ Meldepflichten bleiben beim bisherigen Krankenversicherungsträger

▪ Gilt für Wehrübungen und Inhaftierungen

▪ Anwartschaft während aktiver Dienstzeit bei der BW
▪ Meldungen zum Versicherungswechsel

▪ Heilfürsorge BW meldet an IRD während der aktiven Dienstzeit

▪ Anwartschaft während Unterschreitung des JAEG
▪ Meldungen zum Versicherungswechsel

▪ Der aktuelle Krankenversicherungsträger meldet an das IRD
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Meldepflichten Sonderfälle



▪ Unter https://xml.ir-
d.de/rst/download/vst/krankenversicherungstraeger/Praesentationen

▪ Präsentationen der bisherigen Meetings

▪ Zusammenfassung wichtiger Punkte aus den Meetings: 
„Meetings API für Krankenversicherungsträger - Zusammenfassung.pdf“

15.07.2024 Bernhard Otto  Ref. VIG | RKI 7

Aktuelle Dokumente zum Download

https://xml.ir-d.de/rst/download/vst/krankenversicherungstraeger/Praesentationen
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Haben Sie noch Fragen ?


